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Leitsätze des Urteils 

1. Wettbewerb — Verwaltungsverfahren — Anhörungen — Keine Pflicht zur Übermittlung 
des Berichts des Anhörungsbeauftragten an den Beratenden Ausschuß und die Kommission 

2. Wettbewerb — Kartelle — Vereinbarungen zwischen Unternehmen — Begriff— Willens
übereinstimmung bezüglich des künftigen Marktverhaltens 

(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1) 

3. Wettbewerb — Kartelle — Verbot — Kartelle, deren Wirkungen über ihr formelles Außer

krafttreten hinaus fortbestehen — Anwendung von Artikel 85 EWG-Vertrag 

(EWG-Vertrag, Artikel 85) 

4. Wettbewerb — Kartelle — Abgestimmte Verhaltensweise — Begriff— Mit der Pflicht jedes 
Unternehmens, sein Marktverhalten selbständig zu bestimmen, unvereinbare Koordinierung 
und Zusammenarbeit — Treffen von Wettbewerbern zum Zwecke des Austauschs von Infor
mationen, die von entscheidender Bedeutung sind für die Ausarbeitung der Geschäfisstrategie 
der Teilnehmer 

(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1) 
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5. Wettbewerb — Kartelle — Komplexe Zuwiderhandlung, die Merkmale der Vereinbarung 
und der abgestimmten Verhaltensweise aufweist — Einheitliche Qualifizierung als eine 
Vereinbarung und aufeinander abgestimmte Verhaltensweise" — Zulässigkeit — Beweis-
rechtliche Folgen 

(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1) 

6. Wettbewerb— Kartelle — Abgestimmte Verhaltensweise — Beeinträchtigung des Handels 
zwischen Mitgliedstaaten — Allgemeine und nicht für jeden einzelnen Teilnehmer vorzuneh
mende Beurteilung 

(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1) 

7. Handlungen der Organe — Begründungspflicht — Umfang — Entscheidung über die An
wendung der Wettbewerbsregeln 

(EWG-Vertrag, Artikel 190) 

8. Wettbewerb - Geldbußen - Höhe - Festsetzung - Kriterien - Schwere der Zuwider
handlungen— Beurteilungskriterien — Anhebung des allgemeinen Niveaus der Geldbußen 
— Zulässigkeit — Voraussetzungen 

(Verordnung Nr. 17 des Rates, Artikel 15 Absatz 2) 

9. Handlungen der Organe — Gültigkeitsvermutung — Widerlegung — Voraussetzungen 

1. Ein Unternehmen, das eine Entscheidung 
über die Anwendung der Wettbewerbsre
geln anficht, kann sich nicht darauf beru
fen, daß der Bericht des Anhörungsbe
auftragten nicht den Mitgliedern des Be
ratenden Ausschusses für Kartell- und 
Monopolfragen oder den Mitgliedern der 
Kommission übermittelt worden ist. Die 
Übermittlung dieses Berichts an diese 
beiden Stellen ist nämlich nirgends vor
gesehen. Überdies hat dieser Bericht für 
die Kommission nur den Wert eines Gut
achtens, und sie ist in keiner Weise an 
ihn gebunden. Schließlich ist die Wah
rung der Verteidigungsrechte rechtlich 
hinreichend sichergestellt, wenn die bei 
der Ausarbeitung der endgültigen Ent
scheidung zusammenwirkenden Stellen 
korrekt über die Argumentation der Un
ternehmen informiert worden sind, die 
diese in Beantwortung der ihnen von der 
Kommission mitgeteilten Beschwerde
punkte und gegenüber den von der Kom
mission zur Erhärtung dieser Beschwer
depunkte vorgelegten Beweismitteln vor
getragen haben. 

2. Eine Vereinbarung im Sinne von Artikel 
85 Absatz 1 EWG-Vertrag liegt schon 
dann vor, wenn die betreffenden Unter
nehmen ihren gemeinsamen Willen zum 
Ausdruck gebracht haben, sich auf dem 
Markt in einer bestimmten Weise zu ver
halten. Dies ist dann der Fall, wenn es 
zwischen mehreren Unternehmen eine 
Willensübereinstimmung zur Erreichung 
von Preis- und Verkaufsmengenzielen 
gab. 

3. Artikel 85 EWG-Vertrag ist auch auf au
ßer Kraft getretene Kartelle anwendbar, 
deren Wirkungen über das formelle Au
ßerkrafttreten hinaus fortbestehen. 

4. Die Kriterien der Koordinierung und der 
Zusammenarbeit, anhand deren sich der 
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Begriff der abgestimmten Verhaltens
weise bestimmen läßt, sind im Sinne des 
Grundgedankens der Wettbewerbsvor
schriften des EWG-Vertrags zu verste
hen, wonach jeder Unternehmer selb
ständig zu bestimmen hat, welche Politik 
er auf dem Gemeinsamen Markt zu be
treiben gedenkt. Dieses Selbständigkeits
postulat beseitigt zwar nicht das Recht 
der Unternehmen, sich dem festgestellten 
oder erwarteten Verhalten ihrer Konkur
renten mit wachem Sinn anzupassen; es 
steht jedoch streng jeder unmittelbaren 
oder mittelbaren Fühlungnahme zwi
schen Unternehmen entgegen, die be
zweckt oder bewirkt, entweder das 
Marktverhalten eines gegenwärtigen oder 
potentiellen Konkurrenten zu beeinflus
sen oder einen solchen Konkurrenten 
über das Marktverhalten ins Bild zu set
zen, das man selbst an den Tag zu legen 
entschlossen ist oder in Erwägung zieht. 

Die Teilnahme an Sitzungen, deren 
Zweck es ist, Preis- und Verkaufsmen
genziele festzulegen, und in denen die 
Wettbewerber Informationen über die 
Preise, die sie zu praktizieren beabsichti
gen, über ihre Rentabilitätsschwelle, über 
die von ihnen für notwendig gehaltenen 
Beschränkungen der Verkaufsmengen 
oder über ihre Verkaufszahlen austau
schen, stellt eine abgestimmte Verhal
tensweise dar, da die teilnehmenden Un
ternehmen die so weitergegebenen Infor
mationen zwangsläufig bei der Festle
gung ihres Marktverhaltens berücksichti
gen. 

5. Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag sieht 
keine spezifische Subsumtion für eine 
Zuwiderhandlung vor, die zwar komplex, 

aber doch einheitlich ist, weil sie aus ei
nem kontinuierlichen Verhalten besteht, 
das durch eine einzige Zielsetzung ge
kennzeichnet ist und sowohl Einzelakte 
aufweist, die als „Vereinbarungen" anzu
sehen sind, als auch Einzelakte, die 
„abgestimmte Verhaltensweisen" darge
stellt haben. Daher kann eine solche Zu
widerhandlung als „eine Vereinbarung 
und aufeinander abgestimmte Verhal
tensweise" qualifiziert werden, ohne daß 
für jeden Einzelakt gleichzeitig und ku
mulativ der Nachweis erforderlich ist, 
daß er sowohl die Tatbestandsmerkmale 
einer Vereinbarung als auch die einer ab
gestimmten Verhaltensweise erfüllt. 

6. Ein Unternehmen ist als an einer Verein
barung oder abgestimmten Verhaltens
weise, die geeignet ist, den Handel zwi
schen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, 
beteiligt anzusehen und verstößt damit 
gegen Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag, 
wenn das Verhalten der beteiligten Un
ternehmen insgesamt, unabhängig von 
der Auswirkung des individuellen Bei
trags dieses Unternehmens, zu einem sol
chen Ergebnis führen kann. 

7. Die Kommission hat gemäß Artikel 190 
EWG-Vertrag ihre Entscheidungen mit 
Gründen zu versehen und dabei die sach
lichen und rechtlichen Gesichtspunkte, 
von denen die Rechtmäßigkeit der Maß
nahme abhängt, sowie die Erwägungen 
aufzuführen, die sie zum Erlaß ihrer Ent
scheidung veranlaßt haben, sie braucht 
jedoch bei einer Entscheidung über die 
Anwendung der Wettbewerbsregeln nicht 
auf alle tatsächlichen und rechtlichen 
Fragen einzugehen, die von den Beteilig
ten während des Verwaltungsverfahrens 
vorgebracht wurden. 
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8. Bei der für die Festsetzung der Geldbuße 
erforderlichen Beurteilung der Schwere 
einer Zuwiderhandlung hat die Kommis
sion nicht nur die besonderen Umstände 
des Einzelfalls, sondern auch den Kon
text der Zuwiderhandlung zu berücksich
tigen und sicherzustellen, daß ihr Vorge
hen vor allem in bezug auf solche Zuwi
derhandlungen, die die Verwirklichung 
der Ziele der Gemeinschaft besonders be
einträchtigen, die notwendige abschrek-
kende Wirkung hat. 

Die Kommission wird dadurch, daß sie 
in der Vergangenheit für bestimmte Ar
ten von Zuwiderhandlungen Geldbußen 
in einer bestimmten Höhe verhängt hat, 
nicht daran gehindert, dieses Niveau in
nerhalb der in der Verordnung Nr. 17 
gezogenen Grenzen anzuheben, wenn 
dies erforderlich ist, um die Durchfüh
rung der gemeinschaftlichen Wettbe

werbspolitik sicherzustellen. Sie kann ins
besondere dann das Niveau der Geldbu
ßen anheben, um deren abschreckende 
Wirkung zu verstärken, wenn eine be
stimmte Axt von Zuwiderhandlungen we
gen des Gewinns, den eine Reihe der be
troffenen Unternehmen daraus ziehen 
kann, immer noch verhältnismäßig häufig 
ist, obwohl ihre Rechtswidrigkeit von Be
ginn der gemeinschaftlichen Wettbe
werbspolitik an festgestanden hat. 

9. Da ein Rechtsakt, der zugestellt und ver
öffentlicht worden ist, als gültig anzuse
hen ist, ist es Sache desjenigen, der die 
formelle Gültigkeit eines Rechtsakts an
zweifelt oder sich auf dessen Inexistenz 
beruft, dem Richter Gründe vorzutragen, 
die den Anschein der Gültigkeit in Frage 
stellen. 
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